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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES 
STADTRATES VON OLTEN 

 

 
Vom 18. Oktober 2021                                                                                           ___________ 
 
 
Informationsanlass Pro Senectute, digitale Durchführung/Nachtragskredit 

 
Die EGO hat mit der Pro Senectute Kanton Solothurn (PS) eine Leistungsvereinbarung abge-
schlossen, die unter anderem die Durchführung von Informationsveranstaltungen beinhaltet. 
 
Der für den 30.11.2021 geplante Anlass wurde aufgrund der unsicheren Lage abgesagt und 
wird nun aufgezeichnet.  Die Aufnahmen in der Schützi (30.11.2021, am Nachmittag) sollen 
mit einem externen Filmbegleiter (Remo Marti) gemacht werden und werden dann den Senio-
rinnen und Senioren zur Verfügung gestellt. Remo Marti arbeitet u.a. für TeleM1 und war be-
reits für PS tätig. Die Kosten (½ Tag à CHF 2'200) sind nicht im Budget gemäss Leistungs-
vereinbarung enthalten. Alle übrigen Kosten (Organisation, Planung, Drehbuch etc.) erbringt 
die PS bzw. sind durch die Leistungsvereinbarung abgedeckt. 
 
Das Programm soll aus mehreren Sequenzen (Interview oder Kurzpräsentation) von je 10 
Min. bestehen. Anbieter von Leistungen im Altersbereich, aber auch Vertretungen aus den 
Quartieren sollen sich hier präsentieren. PS erstellt das Drehbuch, übernimmt die Organisati-
on und schneidet sowie publiziert die Aufnahmen. Personen über 65-jährig in Olten werden 
mit einem Brief vor Weihnachten informiert und können die Aufnahmen zu Hause anschauen 
(z.B. auf YouTube). 
 
Mit einem Beitrag der EGO von CHF 2'200 kann dieser Anlass durchgeführt werden und die 
Oltner Seniorinnen und Senioren erhalten trotz der Pandemiesituation aktuelle Informationen. 
 

Beschluss: 

 
1. Zugunsten von Konto 5350.3614.00 wird ein Nachtragskredit von CHF 2'200 bewilligt. 

Der Nachtragskredit wird durch eine Entnahme in gleicher Höhe aus dem Fonds 
29100.23 Fonds für Altersfürsorge kompensiert. 

 
2. Die Direktion Soziales wird mit dem Vollzug beauftragt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


